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PARKIERUNG VEREINFACHEN
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Normbedarf Parkplätze nach VSS-Norm 640 281 für Wohnbauten:
1 Abstellplatz pro 100 m2 Nutzfläche / zusätzliche Abstellplätze für Besucher 0.1 pro 100 m2

Anrechenbare Nutzfläche:						      ca. 897 m2
 
Abstellplätze Normbedarf:		  897 / 100 = 8.97	 =>	 9 Abstellplätze
					     8.97 x 0.1 = 0.897	 =>	 1 Abstellplatz
	
					     Total				    10 Abstellplätze
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ERSCHLIESSUNG OPTIMIEREN

Ausgangslage sind zwei Mehrfamilienhäuser 
einmal mit fünf und einmal mit sechs Wohnun-
gen.

Die ebenerdigen Wohnungen sind hindernis-
frei erschlossen und sind auch als Alterswoh-
nungen gut geeignet.

Alle anderen Wohnungen können nachgerüs-
tet werden.
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AUSSENFLÄCHEN DER WOHNUNGEN INTEGRIEREN

Jeder Wohnung wird eine private Aussenflä-
che zugeordnet.

Ein Sitzplatz vor dem muralen Gebäudeteil.
Ein gedeckter Balkon auf der offenen Verbin-
dung der Häuser.

Innerhalb des Gebäudevolumens liegende 
Loggias mit Sicht- und Sonnenschutzlamellen 
verschliessbar.

Keine auskragende Gebäudeteile als private 
Aussenplätze
Keine Dacheinschnitte.



STUDIE ZU BAUBEWILLIGUNG VOM 02.07.2020



STUDIE ZU BAUBEWILLIGUNG VOM 02.07.2020

1 Die Parkierungs- und die Verkehrsflächen müssen so ausgelegt sein, dass die Fahrzeuge der Benut-zer und der Besucher auf-
genommen und die Anlieferung bewältigt werden können. Dabei sind die Grösse der Bauten und Anlagen, die Art ihrer Benutzung, 
die Erschliessung durch öffentliche Ver-kehrsmittel und den Langsamverkehr sowie die Möglichkeiten, andere Parkierungsflä-
chen zu benutzen, zu berücksichtigen. 
2 Parkierungsanlagen sind flächensparend anzulegen. 
3 Grössere Parkierungsanlagen, die neu gebaut oder wesentlich erweitert werden, sind im Rahmen der Verhältnismässigkeit in 
mehrgeschossiger Bauweise auszuführen; die Anzahl Parkfelder darf die Anzahl gemäss Verordnung massvoll übersteigen, wenn 
dadurch kein zusätzlicher Boden beansprucht wird. 
4 Die Pflicht zur mehrgeschossigen Bauweise entfällt namentlich 
a) auf Flächen, die neben der Parkierung auch anderen Nutzungen dienen, 
(…)
c) bei unterirdischen Parkierungsanlagen, 
d) wenn raumplanerische Interessen dies erfordern. 
5 (…) Im einzelnen Fall werden Anzahl und Gestaltung vom Gemeinderat festgelegt. (BauG § 56)

1Die gemäss gesetzlicher Verpflichtung geschaffenen Parkfelder und Verkehrsflächen müssen ihrer Zweckbestimmung erhalten 
bleiben.
2 Der Gemeinderat kann die Zweckbindung im Einzelfall aufheben, wenn kein Bedarf nach Parkfeldern und Verkehrsflächen mehr 
besteht oder wenn ein Grund für die Befreiung von der Pflicht zur Erstellung von Parkfeldern eintritt (BauG § 57)

Wer weniger Parkfelder erstellt, als gemäss Verordnung erforderlich sind, hat der Gemeinde eine Er-satzabgabe zu entrichten 
(…) (BauG §58)

Für die Berechnung der Parkfelderzahl von Personenwagen gilt die VSS-Norm SN 640 281 «Parkieren; Angebot an Parkfeldern 
für Personenwagen» vom 1. Februar 2006. 2) Das vereinfachte Verfahren gemäss der Norm findet Anwendung für *
a) Wohnnutzungen,
(…) (§ 43 BauV)

Garagen und Abstellplätze sind so anzuordnen, dass bewohnte Räume dem unmittelbaren Einfluss von Lärm und Abgasen mög-
lichst entzogen sind. Fusswege und Zufahrten sind grundsätzlich zu trennen. Ab 10 Abtstellplätzen kann der Gemeinderat aus 
Gründen der Verkehrssicherheit, des Immissi-onsschutzes und der Freiraumgestaltung eine unterirdische Garagierung und eine 
Begrünung der Dachfläche verlangen. (BNO §47 Abs. 1)

Berechnung Normbedarf für Parkplätze

Normbedarf nach VSS-Norm 640 281 für Wohnbauten:

1 Abstellplatz pro 100 m2 Nutzfläche
zusätzliche Abstellplätze für Besucher 0.1 pro 100 m2

Anrechenbare Nutzfläche:								        ca. 897 m2 
Abstellplätze Normbedarf:				    897 / 100 = 8.97		  =>	 9 Abstellplätze
						      8.97 x 0.1 = 0.897	 =>	 1 Abstellplatz
				  
						      Total				    10 Abstellplätze

PRIVATE FAHRZEUGABSTELLPLÄTZE

1 Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, Bauten und Anlagen mit mehr als 50 Arbeitsplätzen sowie Mehrfamilienhäuser, die 
neu erstellt oder erneuert werden, sind für Menschen mit Behinderungen zugänglich und benutzbar zu gestalten. Diese Pflicht 
entfällt, wenn der für Behinderte zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis steht, insbesondere zum wirtschaftlichen Auf-
wand, zu Interessen des Umweltschutzes, des Natur- und Heimatschutzes oder zu Anliegen der Verkehrs- und Betriebssicherheit. 
(BauG§53)

1 Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, Gebäude mit mehr als 50 Arbeitsplätzen und Mehrfamilienhäuser sind nach Mass-
gabe der Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten», Ausgabe 2009, des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) 
hindernisfrei zu erstellen. *
2 Ist bei einem Mehrfamilienhaus mit weniger als neun Wohneinheiten mindestens ein Vollgeschoss stufenlos zugänglich, kann 
die Erschliessung der übrigen Geschosse nur über Treppen erfolgen, wenn im Sinne der Anpassbarkeit gemäss der Norm SIA 
500 die Voraussetzung erfüllt ist, dass bei Bedarf eine nachträgliche hindernisfreie Erschliessung aller Geschosse möglich ist. 
(BauV §37)

1 Bei der Erneuerung von Bauten und Anlagen kann eine hindernisfreie Bauweise nur soweit verlangt werden, als der Aufwand 
dafür nicht mehr beträgt als
a) 5 % des Gebäudeversicherungswerts vor der Erneuerung,
b) 20 % der Erneuerungskosten. Als solche gelten die voraussichtlichen Baukosten ohne besondere Massnahmen für Behinderte. 
Als Baukosten gelten die Kosten ohne Vorbereitungsarbeiten (Abbruch- und Räumungsarbeiten), Umgebungsarbeiten, Neben-
kosten (Gebühren und dergleichen) und Ausstattung (Möblierung und dergleichen). (BauV §38)

HINDERNISFREIES BAUEN
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BEHINDERTENGERECHTE NACHRÜSTUNG DER ERSCHLIESSUNG
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